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Die Einwohnerzahlen zum Stand 31.12.2000 sind gemäß $ I
Abs. I der Verordnung zur Durchführung des Geseues üb€r
den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und
Gemeindeverbänden (FAGDV 1996) vom 01.08.1996 (GVBI S.
344), zuletzt geändert durcb Verordnung vorn 19.02.2001 (GVBI
S. 62), auch für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen,
Finanzzuweisungen (Kopfbeträge) nach Arh 7 bzw. 7 a FAG
sowie der Investitionspauschalen für das Haushaltsjahr 2002
(Finanzausgleichsjahr) maßgebend.

Az.: 2.1-173-Sch-006-00
Verordnung d€s Landratsamtes Würzburg über den ge-
schützt€n Landschaftsbestandteil,,Sandgrube" in der Ge-
markung Untereisenheim, Markt Eisenheim, vom
02.07.2001

Aufgrund von Art. 12 Abs. I und 3 i.Vm. Art.9 Abs.4, Art.45
Abs. I Nr.4 und Abs.2 i.Vm. Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 Bayer
Natußchutzgesetz - BayNatSchG - (BayRS 791-l-U), in der
Fassung der Bekannhnachung vom 18. August 1998 (GVBI S.
593), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Dezember 1999
(GVBI S. 532), erlässt das lindratsamt Würzburg folgende Ver-
ordnung:

$ 1

Schutzgegenstand

. -, Das zwischen den Ortsteilen Ober- und Untereisenheim am
Fuß des ansteigenden Maintalhanges gelegene Gel?inde einer
ausgebeuteten, ehemaligen Sandgrube wird unter den in Abs. 3
näher gekennzeichneten Grenzen als Landschaftsbestandteil
geschützt.

(2) Der geschützte Landschaftsbestandteii hat eine Fläche
von ca. 4 ha und erhält die Bezeichnung ,,Sandgrube" in der
Gemarkung Untereisenheim.

(3) Die Grenzen dcs geschützten Landschaftsbestandteilcs
ergeben sich aus den Schutzgebietskarten M i : I 250 und M I
: 25 000 (Anlagen I und 2), die Bestandteil dieser Verordnung
sind.

Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Innenseite der
Schutzgebietsmarkicrung aufder Kane M I : 1250.

s2
Schutzzweck

Zweck der Unterschutzstellung ist es, den Biotopkomplex und
die daraus rcsultierende biologischc Divcrsität zu erhalten und
zu entwickeln.

Die naturschutzfachliche Bedeutung des Gebietes liegt im Vor-
kommen einer hohen Arlenvielfalt, die im Wesentlichen den
Charakter einer Brachevegetation in unterschiedlichen Aus-
prdgungen von mehr oder weniger nährstoffreich und halbtro-
cken bis feucht kennzeichnen. Darüber hinaus sind in den offe-
nen Löß- und khmböschungen gute IJbensräume für spezi-
fisch hieran gebundene Tierarten.

$3

Verbote
(l) Nach Art. l2Abs. I und 3 i. V m. Art.9 Abs.4 BayNatSchG
ist es verboten, ohne Befreiung ($ 5) den geschützten
Landschaftsbestandteil zu zerstören oder zu verändem.

(2) Es ist deshalb vor allem verboten,

1. bauliche Anlagen i. S. der Bayerischen Bauordnung -

BayBO - zu errichten, zu lindem oder deren Nutzung zu ändem.
IJitungen zu errichten oder zu verlegen, Straßen, Wege, Plätze,
Pfade neu anzulegen oderbestehende zu verändem sowie Bild-
oder Schrifttafeln anzubringen,

2 Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Ablage-
rungen, Grabungen, Sprengungen oder Boh-rungen vorzuneh-
men oder die Bodengestalt in sonstiger Weise zu verändem,

3. oberirdisch über den zugelassenen Gemeingebrauch hin-
aus oder unterirdisch Wasser zu entnehmen, Quellaustritte,
Wasserläufe, Gräben einschließlich deren Ufer sowie den Zu-
und Ablaufdes Wassers oder den Grundwasserstand zu verän-
dem oder neue Gewässer anzulegen,

4. die kbensbereiche (Biotope) der Pflanzen und Tiere zu
stören oder nachteilig zu verändern, insbesondere sie durch
chemische oder mechanische Maßnaimen zu beeinflussen,

5. Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen,

6. Pflanzen oder Pflanzenbestandteilejeglicher Aft zu entneh-
men, abzuschneiden oder zu beschädigen,

7. freilebenden Tieren nachzustellen, diese Tiere zu beunru-
higen, zu fangen oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder
Gelege solcherTiere zu stören, fortzunehmen oder zu beschädi-
gen,

8. die Flächen zu entwässem, zu güllen, aufzuforsten, umzu
brechen, in Ackerland umzuwandeln oder darauf Koppeltier-
haltung zu betreiben,

9. Feuer zu machen, das Gelände zu verunreinigen sowie Ge-
genständejeder Art aufzustellen, anzubringen oder zu lagem,

10. zu reiten,

I l. die Flächen mit Fahrzeugen aller Art zu befahren oder diese
dort abzustellen:

12. zu zelten, zu lagem, Modellspielgeräte fliegen oder fahren
zu lassen sowie Drachen oder ähnliche Gebilde fl icsen zu las
sen.

13. Haustiere frei laufen zu lassen.

14. Lärm zu veru6achen.

15. eine andere als dic nach $ 4 dieser Verordnung zugelasscne
\Ä'irtschaftliche Nutzung auszuüben.

$ 4

Ausnahmen
Ausgcnommen von den Verboten nach $ 3 Abs. I und 2 dieser
Verordnunc sind:

/nt/sb/o/ /V/ Q/zz aa ttr

2;767
1.843
2n2

10.014
2y1
4.n4
1.571
3.C24

158.919

* 1 2



l. die rechtm?ißige Ausübung der Jagd sowie Aufgaben des
Jagdschutzes, die Errichtung von Jagdkanzeln und Wild-
futterstellen - mit Ausnahme der Fütterung in Notzeiten (Art.43
Abs. 3 Bayerisches Jagdgesetz) - bedarf des Einvemehmens
mit dem l-andratsamt Würzburg - Untere Naturschutzbehördei
b€i Fütterungen in Notzeiten ist das Benehmen mit der Unteren
Naturschuubehörde herzDstellen,

2 die ordnungsgem?iße forstwirtschaftliche Bodennuzung
auf den Waldflächen i. S. des Bayer. Waldgesetzes, soweit es
sich um die Anpflanzung standortgemäßer Gehölze handelt,

3. die Unterhaltungsmaßnahmen an den Weger im gesetzlich
zulässigen Umfang,

4. der Betrieb, die Unterhaltung, Wartung und Reparatur der
bestehenden Energieversorgungs-, Wasserversorgungs- und
Femmeldeanlagen,

5. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil-
dem, die aufden Schutz oder die Bedeutung des Gebietes hin-
weisen oder von Wegemarkiemngen,\ Walntafeln, Onshin-
weisen, Sperrzeichen oder sonstigen Abspemtngen, wenn die
Maßnahme auf Veranlassung oder mit Zustimmung des
Landratsamtes Würzburg - Untere Naturschutzbehörde - e.-
folgt,

6 die zur Erhaltung der Funktionsfühigkeit des Schutzgebie-
tes notwendigen und vom l-andratsamt Wüzburg - Untere
Nalurschulzbehörde - angeordneten oder zugelassenen Über-
wachungs-, Schutz-, Pfl ege- und Entwicklungsmaßnahmen,

7. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Abwehr
einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, Gesundheit oder bedeu-
tende Sachwerte erforderlich sind.

$s
Befreiungen

(l) Von den Verboten und Besch inkungen nach g 3 dieser
Verordnung kann im Einzelfall Befreiung eneilt werden, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Befrei-
ung erfordem oder

2 die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten H:irte führen würde und die Abweichung mit den
öffentlichen Belangen i. S. des BayNatSchG, insbesondere mit
dem Schutzzweck des geschützten Landschaftsbestandteiles,
vereinbar ist oder

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollren Beein,
tächtigung von Natur und Landschaft führen würde.

(2) Zuständig zur Eneilung der Befreiung ist das Landratsamr
Würzburg als Untere Naturschutzbehörde.

$ 6

Ordnungswidrigkeiten

(l) Nach Art.52 Abs. I Nr. 3 BayNatschG kann mit Geldbuße
bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder
fahrlässig den Verboten des g 3 Abs. 1 und Abs. 2 Nm. I bis l5
dieser Verordnung zurviderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr 6 BayNatschc kann mir Gcldbuße
bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder
fahrlässig einer vollziehbaren Nebenbestimmung in Fomr dcr
Auflage zu einer Gestauung nicht nachkommt.

s7
Inkrafttreten

Diese Verordnulg tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt des Landkeises Würzburg in Kraft.

Würzburg, den 02.07.200 I
T.ANDRATSAMT WI,]RZBTjRG
Tttm
t andrat

Anlage 1: I Flurkane M l: 1250(NW84-44)

Anlage2: I topografische Kane
M | : 25 UI (tK 6 t26161217 )
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Anlage 1: I Flurkarte M 1 : 1250 (NW 84-44)
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Anlage 2: I typografische Karte M 1 : 250OO (tK6l26l6l27)
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Topografische Karte M = 1 : 25 O0O Ausschnitt
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fK6'12616127, Verordnung des Landratsamtes
Wüzburg vom 02.07.200'l über den geschoEt
Landschaltsbestandteil .Sandgrube., Gemarku
Untereisenheim, Gemeinde Eisenheim. Landkr
W0zburg vom 02.07.200,1

Digr<arte ist Bestandteit der Verordnung
VKrzburg, 02.O7.2OO1|, Landratsaml Wdrz burgtln4"
Zom, Landrat


